
 Stadt Radevormwald  

 

 

                                     Öffentliche Bekanntmachung 

                   Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Erstellung eines            

Starkregenrisikomanagements für das Gebiet des Oberbergischen Kreises.  

 

Die Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Erstellung eines 

Starkregenrisikomanagements für das Gebiet des Oberbergischen Kreises zwischen dem 

Oberbergischen Kreis und den kreisangehörigen Kommunen einschließlich der Stadt 

Radevormwald wurde durch die Bezirksregierung Köln am 03.02.2022 gem. § 24 Abs. 2 des 

Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) genehmigt. 

Die Veröffentlichung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Genehmigungsvermerk 

der Bezirksregierung Köln gem. § 24 Abs. 3 Satz 1 GkG NRW erfolgte im Amtsblatt Nummer 

7 für den Regierungsbezirk Köln am 14.02.2022.  

Auf die öffentliche Bekanntmachung wird hingewiesen. 

 

Der Text der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung kann auch im Internet unter 

www.radevormwald.de eingesehen werden.  

Die Bekanntmachung kann auch im Internet unter 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/amtsblatt/2022/07_2022.pdf 

eingesehen werden. 

 

Radevormwald, 25.02.2022 

 

Johannes Mans  

Bürgermeister 
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